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SCHULINSPEKTION6

Die Arbeitsgruppe „Schulinspektion“ im
Kultusministerium hat  dem Minister im Feb-
ruar ihre Vorschläge zur Arbeitsweise, zu Ab-
lauf und Personalbedarf der Inspektion vorge-
legt (veröffentlicht unter www.mk.niedersach-
sen.de). Der Minister wird jetzt entscheiden,
wann was wie umgesetzt werden soll.

Im Folgenden ein kurzer Überblick über die
Vorschläge.

Schwerpunkt: Beurteilung
des Unterrichts

Die Inspektion erfolgt im Rahmen von Vor-
gaben, die im Niedersächsischen Konzept für
Schulqualität definiert sind („Orientierungs-
rahmen“, vgl. www.nibis.de). Es umfasst

sechs Qualitätsbereiche, die durch 32 Qua-
litätsmerkmale inhaltlich gekennzeichnet wer-
den. Deren Konkretisierung erfolgt anhand
von insgesamt 90 Qualitätskriterien. Die Vor-
gaben zur Schulqualität sind z.T. schulform-
spezifisch. Zurzeit wird dieser Orientierungs-
rahmen überarbeitet, um ihn ab Mai in ein An-
hörungsverfahren zu geben. Ab Herbst die-
sen Jahres wird dann die für alle niedersäch-
sischen Schulen verbindliche Fassung zur
Verfügung stehen.

Die Inspektion ist eine externe Evaluation
aller Schulen in Niedersachsen, nicht der ein-
zelnen Lehrkräfte. Sie bezweckt kein öffentli-
ches Ranking, der Bericht über die Schule,
der auch die Ergebnisse der Selbstevaluation
der Schule berücksichtigt, soll vertraulich
sein. 

Die Schulen sollen regelmäßig alle vier Jah-
re von jeweils zwei InspektorInnen untersucht
werden, eine/r sollte aus der Schulform der zu
inspizierenden Schule kommen. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt der Schulinspektion ist die
Beurteilung unterrichtlichen Handelns. Im
Rahmen eines Schulbesuchs sollen etwa 50
Prozent der Lehrkräfte der betreffenden
Schule im Unterricht besucht werden. Den
einzelnen Lehrkräften wird vorab nicht mitge-
teilt, ob und wann sie besucht werden. 

Ablauf einer Schulinspektion
Eine Schulinspektion läuft folgendermaßen

ab:

1. Vorbereitungsphase: Sechs bis acht Wo-
chen vor der Inspektion Information der
Schule, Terminabsprachen, Übermittlung
der Daten (Statistik, Leitbild, Schulpro-
gramm, Ergebnisse der Selbstevaluation,
Förderkonzept usw.), Informationsveran-
staltung mit den Beteiligten.

2. Durchführungsphase: Interviews (Schullei-
tung, Lehrkräfte, SchülerInnen, Eltern, Mit-
arbeiterInnen), Unterrichtsbesuche (jeweils
22 Minuten), Schulrundgang, ergänzende
Gespräche.

3. Berichterstattung und Ergebnisveröffentli-
chung: Zusammenfassende Bewertung der
Ergebnisse der Gespräche und der Unter-
richtsbesuche. Die Bewertung wird unab-
hängig vom sozialen Umfeld der Schule ge-
troffen. Die Schulleitung erhält den Bericht,
der auch an die zuständige Schulaufsicht
geht. Die Schulleitung ist verpflichtet, den
Bericht innerhalb einer angemessenen Frist
an die Lehrkräfte, den Personalrat, den
Schulelternrat, den Schülerrat und den
Schulträger weiterzugeben.
Erhält eine Schule eine noch zu definie-

rende Gesamtbewertung „unter Standard“
gibt es nach ca. einem Jahr eine Nachin-
spektion. Die Schulleitung ist verpflichtet,
der Schulaufsicht notwendige Verbesse-
rungsmaßnahmen darzulegen und deren
Umfang mit ihr zu vereinbaren. Man rechnet
damit, dass ca. jede fünfte Schule eine
Nachinspektion benötigt.

Beratungs- und
Unterstützungseinrichtungen

Die evaluierten Schulen sollen möglichst
auf „maßgeschneiderte“, professionelle Bera-
tung und Unterstützung zurückgreifen kön-
nen, die evtl. durch eine institutionalisierte
‚Schulentwicklungsberatung‘ organisiert wer-
den könnte. Denkbar wäre auch ein sog.
Marktmodell. Hier erhielten budgetierte Schu-
len zweckgebundene Finanzmittel und kauf-
ten entsprechende Beratung, Fortbildung und
Unterstützung selbst ein. hs

Arbeitgruppe „Schulinspektion“ legt Abschlussbericht vor

Schulen werden alle
vier Jahre besucht

Noch im laufenden Monat nimmt die Niedersächsische Schulinspektion im
Schloss in Bad Iburg ihre Arbeit auf. Ab Herbst 2005 inspizieren neu ausge-
bildete SchulinspektorInnen eigenständig niedersächsische Schulen, ab
2006  beginnt flächendeckend die so genannte Erstinspektion, die im Jahr
2009 für alle niedersächsischen Schulen abgeschlossen sein soll.

40 Jahre 
in der GEW

Zum 40-jährigen GEW-Jubiläum gratulieren wir
im April folgenden Kolleginnen und Kollegen
und danken für ihre langjährige Mitgliedschaft:

Hermann Bachmann (Bremen), Adolf Bauer
(Westerstede), Eva-Christine Behr (Barwedel),
Otto Beutnagel (Braunschweig), Helga Brassat
(Meppen), Jürgen Eggers (Hannover), Helmut
Fullriede (Stolzenau), Michael Till Heinze (Rhau-
derfehn), Winrich Hensel (Hildesheim), Walter-
J. Herrmann (Braunschweig), Hartmut Jarius
(Uetze), Heide Auf dem Kampe (Bassum), Ger-
hard Klammer (Cappeln), Dorothea Kraetz-
schmar (Hannover), Hindrike Lankamp (Bad
Bentheim), Gerhard Meyer-Ohle (Osnabrück),
Hans-Otto Salinski (Beverstedt), Margret
Schlee (Oldenburg), Renate Schubert (Wieren),
Gerhard Schwick (Bothel), Gisela Warnecke
(Sarstedt), Irmgard Wilts (Neuschoo), Günther
Winde (Sarstedt).

Unser Dank gilt außerdem allen Kolleginnen
und Kollegen, deren Mitgliedschaft sich in die-
sem Monat zu einem weiteren Jahr rundet.

50 Jahre 
in der GEW

Zum 50-jährigen GEW-Jubiläum gratulieren wir
im Aprill folgenden Kolleginnen und Kollegen
und danken für ihre langjährige Mitgliedschaft:

Ruth Bruns-Eckhof (Ganderkesee), Gertrud
Neuhold (Beverstedt), Hermann Olthuis (Bad
Bentheim), Friedhelm Schäfer (Hann. Münden).

Unser Dank gilt außerdem allen Kolleginnen
und Kollegen, deren Mitgliedschaft sich in die-
sem Monat zu einem weiteren Jahr rundet.


